
    

Justitia Impuls Walk-through JAA: offene Fragen 

1 Frage: Wie ist das in Zukunft angedacht, wenn die Schnittstellen zwischen Plattform <-> 
Fachapplikation <-> JAA vorhanden sind, gelangen die Eingaben der Parteien von der 
Plattform direkt in die JAA oder in die Fachapplikation? 

 

Antwort: Wenn alle Schnittstellen vorhanden sind, dann kommen die Eingaben via die Plattform justitia.swiss in die 
Fachapplikation. Hier gibt es die Übersicht des Zielbildes: 

 

 

2 Frage: Können alle Daten-Formate gemäss Entwurf VEKJ in die JAA importiert werden? 

 

Antwort: Gemäss VEKJ müssen folgende Formate importiert werden können: 

PDF, PDF/A; BMP, GIF, JPEG, PNG; MP3, OGG, WAV; AVI, MOV, MKV, MP4; ZIP, 7z. 

 

Die JAA kann aktuell (bzw. mit Release 26.2 von Anfang Juli 2026) folgende Formate importieren: 

▪ PDF, PDF/A, MP3, OGG, WAV, AVI, MOV, MKV, MP4 

Mit dem Release 26.3 im November 2026 folgen zusätzlich folgende Formate: 

▪ BMP, GIF, JPEG, PNG, ZIP, 7z 

Bis zum Inkrafttreten des VEKJ sollte die JAA somit alle Datenformate importieren können. 

 

3 Frage: Gibt es Limiten für die Grösse der importierten Dateien? 

 

Antwort: Aktuell liegt die Grösse bei 256 MB für Audio- und Videodateien und 512 MB für alle anderen Dateien. 


